
Patrik Ebbers    Breithauptstr. 7    64404 Bickenbach  

 

 
 
An den Gemeindevorstand 
 
der Gemeinde Bickenbach 
 
64404 Bickenbach 
 
 
 
Gemeinsame Stellungnahme     zum vorliegenden Entwurf  
 

einer 1. Änderung des Bebauungspl ans  'Nördlich der  Dar mstädter Str aße'   
 

 
Wir wenden uns gegen die beabsichtigte Änderung des B-Plans aus Gründen der Ortsentwicklung, 
der Infrastruktur und bezogen auf Umwelt-, Natur- und Denkmalschutz. 
 
 
1. Ortsentwicklung 

 

Der seit 1993 geltende B-Plan 'Nördlich der Darmstädter Straße' soll für eine Teilfläche im Ortskern 
alternativlos einzig zugunsten des Projekts einer Investorengemeinschaft in eine Richtung verändert 
werden, die die Zielsetzung des bestehenden B-Plans hinsichtlich Zahl der Vollgeschosse, der 
ausschließlich gärtnerisch zu nutzenden Flächen, des Anteils der nicht überbaubaren Flächen und der 
Dachgestaltung nahezu in ihr Gegenteil verkehrt. 
Dies geschieht im beschleunigten Verfahren, ohne ausreichende Planungsgrundlagen zur Beurteilung, 
ohne Alternativen und fachlicher Bewertung und ohne eine öffentliche Auseinandersetzung über die 
Ziele der Entwicklung für unsere Gemeinde auch und gerade im Ortszentrum. 
 

Das Projekt 'Neue Ortsmitte' der Investorengemeinschaft 'Schlossallee Bickenbach' 
1.1 sieht auf einer Fläche von gut 6.000m² mit 50 Wohneinheiten ein Maß an Verdichtung vor, das 

sich nicht in die vorhandene Umgebungsbebauung unserer ländlichen Gemeinde einfügt, 
1.2 sieht Laden- und Büroflächen vor, deren Vermarktung nicht gesichert ist und für welche zukünftig 

Umwandlungen in zusätzliche Wohneinheiten zu befürchten sind, 
1.3 schafft absehbar keinen bezahlbaren Wohnraum für Menschen mit geringem oder mittlerem 

Einkommen geschweige denn auf Teilflächen 'Sozialen Wohnungsbau', 
1.4 wirkt wie ein Fremdkörper hinsichtlich viergeschossigem Ausbau auf einer geschlossenen 

Gebäudefront von 70 Metern entlang der Darmstädter Straße, Fassadengestaltung und Dachform, 
es passt in seiner architektonischen Ausgestaltung nicht in die gewachsene Bickenbacher 
Ortsmitte, 

1.5 steht den in den 1980er Jahren von den gemeindlichen Gremien diskutierten und beschlossenen 
Entwicklungszielen für eine Dorferneuerung diametral entgegen, ohne dass ernsthaft versucht 
worden ist, einen bürgerschaftlichen Konsens für diese Kursänderung herzustellen. 

 

Wir fordern mit unserer Unterschrift unter diese gemeinsame Stellungnahme vor Beschlussfassung der 
gemeindlichen Gremien über eine Änderung des geltenden B-Plans 'Nördlich der Darmstädter Straße' 
eine öffentliche Auseinandersetzung über die Entwicklungsziele unserer Gemeinde und die Vorlage 
alternativer städtebaulicher Planungen für unsere Ortsmitte! 
 
 
2. Infrastruktur 

 

Die Realisierung des Projektes 'Neue Mitte' der Schlossallee-Investorengemeinschaft birgt erheblich 
Risiken für die Infrastruktur unserer Gemeinde vor allem hinsichtlich der Abwasserbehandlung, der 
Vorbeugung gegen Hochwasser und der Verkehrsbelastung. 
 

 



Patrik Ebbers    Breithauptstr. 7    64404 Bickenbach  

 

 
 
2.1  Eine geregelte Abwasserbehandlung durch unsere Kläranlage erscheint nicht gesichert. Das seit 

mehreren Jahren in Planung befindliche Baugebiet Bachgewann kann nicht weiterentwickelt 
werden, weil die Kapazitäten der Kläranlage dafür nicht ausreichen und hier erst Abhilfe 
geschaffen werden muss. Dieser Engpass führt für viele Menschen, die sich ein Eigenheim bauen 
wollen, zu einer schmerzhaften Verschiebung ihrer Pläne. Für die Investorengemeinschaft, die in 
erster Linie Renditeziele verfolgt, gelten für eine vergleichbare Anzahl von Wohneinheiten und 
zusätzlichen Büro- und Gewerbeflächen dagegen diese Einschränkungen scheinbar nicht. Dies ist 
nicht nachvollziehbar und nicht hinnehmbar. 

2.2 Das Investorenprojekt liegt in unmittelbarer Nähe der innerorts künstlich hergestellten 
Landbachrinne. Angesichts von Hochwasserereignissen in der Vergangenheit muss von einem 
hochwassergefährdeten Gebiet ausgegangen werden. In räumlicher Nähe zu einer großvolumigen 
Tiefgarage (geschätzte Bautiefe 8 Meter) stellt sich die Frage nach ausreichendem 
Hochwasserschutz. 

2.3 Die zusätzliche Belastung für den Verkehr vor allem in Zeiten des Berufsverkehrs durch die 
Tiefgarage mit einer Erschließung ausschließlich über die Darmstädter Straße bereitet Sorgen. Auf 
der Darmstädter Straße ist schon jetzt zu manchen Tageszeiten und bei seitlich parkenden Autos 
kein Durchkommen mehr. Die hohe Anzahl der Tiefgaragenplätze, nach bekannter Planung verfügt 
die Garage mit 150 Plätzen über mehr Stellplätze als der Rathausplatz, verschärft die Situation 
enorm. Noch dazu, da die Einfahrten und die Ausfahrt zum Rathausplatz in unmittelbarer Nähe 
liegen. Zudem sind die geplanten Kurzzeitparkplätze entlang der Darmstädter Straße so 
angeordnet, dass die Türen beim Aussteigen direkt in den Verkehrsraum der Darmstädter Straße 
hinein öffnen. Hier sind gefährliche Begegnungen vorprogrammiert. Von dieser risikoreichen 
Verkehrssituation sind neben dem motorisierten Verkehr vor allem RadfahrerInnen und 
FußgängerInnen betroffen. Die vorgelegte Planung enthält kein Konzept zur gefahrlosen Führung 
der verschiedenen Verkehrsteilnehmer. 

 

Wir fordern mit unserer Unterschrift unter diese gemeinsame Stellungnahme vor Beschlussfassung der 
gemeindlichen Gremien über eine Änderung des geltenden B-Plans 'Nördlich der Darmstädter Straße' 
eine detaillierte Überprüfung der Folgen dieses Projekts 'Neue Mitte' für die gemeindliche Infrastruktur! 
 
 
3. Umwelt-, Natur- und Denkmalschutz 

 

Eine Umsetzung des Investorenprojekts hat erhebliche Folgen für Fauna und Flora im Innenbereich 
des Planungsgebietes 'Nördlich der Darmstädter Straße', Objekte aus der historischen Ortsentwicklung 
sind bedroht beziehungsweise im Bestand gefährdet. 
 

3.1 Der historisch gewachsene Grünzug im Ortszentrum in Form der jahrhundertelang zur 
gärtnerischen Bewirtschaftung genutzten Flächen wird gänzlich zerstört. Die Ersatzbegrünung auf 
dem Betontrog über der geplanten Tiefgarage stellt hier keinen akzeptablen Ausgleich dar, eine 
Ausgleichsplanung existiert nicht, auch keine fachliche Untersuchung der Folgen. 

3.2 Nahezu die gesamte Grundfläche des Projekts von über 6.000m² wird durch eine Tiefgarage 
versiegelt. Gewachsene Natur wird durch Pflanzen im Betontrog ersetzt. 

3.3 Das anfallende Niederschlags- bzw. Oberflächenwasser soll durch unterirdische Pufferspeicher 
versickert werden, die als Baukörper im notwendigen Volumen neben der Tiefgarage auf dem 
Gelände selbst kaum herstellbar sind. 

3.4 Das seit 160 Jahren als 'Gasthaus zur Rose‘ fungierende Gebäude soll niedergelegt werden, 
ohne dessen Schutzwürdigkeit zu überprüfen. 

3.5 Das Haus Burger in der Steingasse mit seiner bereits unter Denkmalschutz stehenden Scheune 
ist durch die Bauarbeiten für die Tiefgarage in unmittelbarer Nähe in ihrem Bestand akut 
gefährdet. 

 

Wir fordern mit unserer Unterschrift unter diese gemeinsame Stellungnahme vor Beschlussfassung der 
gemeindlichen Gremien über eine Änderung des geltenden B-Plans 'Nördlich der Darmstädter Straße' 
eine detaillierte Überprüfung der Folgen dieses Projekts 'Neue Mitte' bezüglich Umwelt-, Natur- und 
Denkmalschutz! 
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Wir wollen in unserer Ortsmitte keine rasante Modernisierung in Verbindung mit ökologischer 
Bedenkenlosigkeit, sondern eine Bebauung, orientiert an Kriterien wie Wohn- und 
Lebensqualität sowie eine Konsolidierung des Bestehenden. Wir wünschen die Erhaltung des 
individuellen Charakters der Gemeinde in Verbindung mit der Sicherung und Wahrung der 
ortstypischen Bausubstanz. (frei nach Klaus Böhme) 
 
Ich unterstütze die gemeinsame Erklärung einiger Bickenbacher Bürgerinnen und Bürger, mein 
Einwand gegen das geplante Bauvorhaben geht jedoch weit über die vorgenannten Gründe hinaus. 
 
Meines Erachtens ist ein derartiges Großprojekt in der Ortsmitte geeignet, das soziale 
Zusammenleben in Bickenbach nachhaltig zu beschädigen. 
 
Es fällt auf, dass in den letzten Jahren in Verantwortung der Gemeinde Bickenbach und ihrer politisch 
maßgeblich Handelnden viele neue Baugebiete ausgeschrieben wurden. Der dort entstehende 
Wohnraum, ob Doppelhaus, Reihenhaus oder Eigentumswohnung bietet ausschließlich 
Besserverdienenden die Möglichkeit, sich in Bickenbach anzusiedeln. Bezahlbare Mietwohnungen, 
geschweige denn sozialer Wohnungsbau sind quasi seit den 70er Jahren im Bereich der Neubauten 
nicht existent.  
 
Entstünden nun erneut zahlreiche moderne Wohneinheiten ohne Sozialbindung, würde diese 
Entwicklung weiter vorangetrieben. Natürlich kann es ein gewollt politisches Interesse sein, eine 
bestimmte Klientel anzulocken und Andere auszuschließen. Das entspricht jedoch weder sozialen 
noch christlichen Grundwerten, die sich die beiden größten Fraktionen im Gemeindeparlament auf die 
Fahnen schreiben.  
 
Ein liebenswerter Ort wie Bickenbach hat Besseres verdient. Alle soziologischen Erkenntnisse 
sprechen zudem dafür, dass nicht nur eine Mischung von Alt und Jung, sondern auch ein 
Zusammenleben von Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten zu einem gelingenden 
Gemeinwesen beiträgt. 
 
In der Jugendarbeit mache ich diese positive Erfahrung täglich. Ich möchte, dass es auch in Zukunft so 
bleibt und appelliere daher eindringlich an das soziale Gewissen der politisch Handelnden in meinem 
Heimatort. 
 
Meiner Auffassung nach wird hier eine große Chance vertan, eine Begegnungsstätte für alle 
Bickenbacher BürgerInnen zu schaffen, z.B. einen Bürgerpark. Warum holt man nicht endlich die 
Asylsuchenden in die Ortsmitte? Ideen dazu zu entwickeln und die Bevölkerung tatsächlich 
einzubinden, statt nur den formalen Verpflichtungen von kurzfristig einberufenen 
Bürgerversammlungen nachzukommen, wäre Aufgabe der GemeindevertreterInnen.  
 
Eine letzte Bemerkung sei erlaubt. Wie zynisch muss einem einfachen Arbeiter oder einer 
Angestellten, die sich niemals eine Eigentumswohnung in dem avisierten Projekt werden leisten 
können, der Name des Bauträgers vorkommen? Die Geldhaie der Branche versuchen nicht mal mehr, 
ihre Intention des kurzfristigen Profits zu beschönigen. Ich finde das zutiefst abstoßend. 
 
 
Bickenbach, den 25. Januar 2017 
 
 
      _____________________________________________ 

Unterschrift 
 
 


